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 Veröffentlicht am 31.08.2001

Norm

BAO §83

BAO §119

BAO §120

FinStrG allg

Rechtssatz

Der O3enlegungs- und Wahrheits- p6icht unterliegen nicht nur die Abgabep6ichtigen, sondern auch deren

(gewillkürte) Vertreter (§ 83 BAO). Bei Verletzung der Anzeige- und Wahrheitsp6icht durch die Einreichung von

Erklärungen oder sonstigen Anbringen durch einen bevollmächtigten Vertreter kann dieser neben dem

Abgabep6ichtigen als Verantwortlicher im Sinn des § 119 BAO, damit auch als Verantwortlicher nach dem

Finanzstrafgesetz in Betracht kommen.
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